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Handwerkskammer Rheinhessen 
Abteilung Prüfungswesen 
Dagobertstraße 2 
55116 Mainz 
   

 

Antrag auf Zulassung zur Fortbildungsprüfung 
 

 
Bitte füllen Sie alle Felder aus und kreuzen Zutreffendes an, unvollständig ausgefüllte und nicht  
unterschriebene Anträge werden zurückgegeben. 
 
1.  Persönliche Daten (Kopie vom Personalausweis/Reisepass ist beizufügen!) 
 
Geschlecht:      männlich      weiblich      divers Staatsangehörigkeit  
 

   
Name  Vorname 

 

Anschrift (Änderungen sind sofort mitzuteilen!) 
 

   
Straße und Hausnummer  PLZ und Ort 

 

   
Geburtsdatum und -ort  evtl. Geburtsname 

 

     
Telefon privat  Telefon mobil  Telefon beruflich 

 

   
E-Mail privat  E-Mail beruflich 

 

 
2. Berufsausbildung 
 

 

Beruf 
 

   

Datum des Abschlusses  Prüfungsort 
 
Bitte Fotokopie des Gesellen- bzw. Abschlussprüfungszeugnisses beifügen! (bitte nicht den Gesellen-
/Abschlussbrief, entscheidend ist das Zeugnis, aus dem die Noten hervorgehen) 
 

 
Sollten Sie Ihre schulische oder berufliche Qualifikation im Ausland erworben haben, benötigen 
wir einen Gleichwertigkeitsbescheid, den Sie bitte diesem Antrag beifügen. 
 



 
 

 

Handwerkskammer Rheinhessen  ·  Dagobertstraße 2  ·  55116 Mainz      Seite 2 von 4 

 
 

3.  Berufstätigkeit nach der Ausbildungszeit (nur wenn keine Gesellenprüfung in dem Handwerk 
vorliegt) 

 Fotokopien der Arbeitszeugnisse oder Arbeitsbescheinigungen beifügen. Im Falle einer Selbstständigkeit 
Fotokopie der Handwerkskarte bzw. Gewerbeanmeldung oder -abmeldung beifügen.  

 In zeitlicher Reihenfolge einschließlich evtl. selbstständiger Tätigkeit eintragen. Gegebenenfalls 
gesondertes Blatt verwenden und beifügen. 

 

     
Arbeitgeber  beschäftigt als                                                     von – bis 

 

 
 

    

Arbeitgeber  beschäftigt als                                                     von – bis 

 
 
4.  Es wird beantragt, folgende Fortbildungsprüfung/Fortbildungsprüfungen vor der 
Handwerkskammer Rheinhessen abzulegen.    
 

  Fachmann/Fachfrau für kaufmännische Betriebsführung (führt zur Befreiung des Teil III der 
Meisterprüfung) 

(bitte Abschlusszeugnis beifügen) 
 

  Ausbildereignung AEVO („Ausbildereignungsschein“, führt zur Befreiung des Teil IV der Meisterprüfung) 
(bitte Abschlusszeugnis beifügen) 
 

  Betriebswirt der Handwerksordnung 
       (bitte Zeugnis über eine Weiterbildungsprüfung beifügen) 
 

  Gebäudeenergieberater der Handwerksordnung 
       (bitte Meisterzeugnis oder anderer Befähigungsnachweis beifügen) 

 
 
5.  Vorbereitungslehrgänge 

Zutreffendes bitte ankreuzen. Die Angabe der Vorbereitungslehrgänge ist rein informativ und dient der 
Prüfungsorganisation. Die Kursanmeldung muss beim jeweiligen Kursträger separat erfolgen. 
 

  

Fachmann/      Vollzeit ........................................................... ......................................... ......................................... 
Fachfrau für kfm.      Teilzeit  Lehrgangsort Beginn Ende  

Betriebsführung 
 

Ausbildereignung      Vollzeit ........................................................... ......................................... ......................................... 
AEVO      Teilzeit  Lehrgangsort Beginn Ende  

 

Betriebswirt      Vollzeit ........................................................... ......................................... ......................................... 
der HWO      Teilzeit  Lehrgangsort Beginn Ende  

 

Gebäudeenergie-      Vollzeit ........................................................... ......................................... ......................................... 
berater der HWO      Teilzeit  Lehrgangsort Beginn Ende 
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6.  Nachteilsausgleich für behinderte Menschen (§ 12 der Meisterprüfungsverfahrensverordnung)   
 

Bei der Durchführung der Prüfungsleistung sind die besonderen Verhältnisse vom Menschen mit 

Behinderungen zu berücksichtigen. Insbesondere können individuelle Nachteilsausgleiche gewährt werden, 

etwa durch abweichende Zeitvorgaben für das Erbringen der Prüfungsleistung, die Zulassung von 

Hilfsmitteln und die Inanspruchnahme von Hilfeleistungen Dritter wie Gebärdensprachdolmetscher für 

Menschen mit Hörbehinderungen.  

 

Die Art und Schwere der Behinderung ist mit dem Antrag auf Zulassung zur Prüfung durch [fach]ärztliches 

Attest nachzuweisen; Art und Schwere einer nach Zulassung auftretenden Behinderung sind spätestens 

mit der Anmeldung zur jeweiligen Prüfungsleistung nachzuweisen. 
Menschen mit Teilleistungsstörungen können den Nachweis auch durch sonstige geeignete [aktuelle und 
fachlich qualifizierte] Bescheinigungen erbringen.   
 
Sollten Sie die Absicht haben aufgrund einer Behinderung einen Nachteilsausgleich zu beantragen, dann 
laden Sie sich bitte das passende Formular herunter unter: https://www.hwk.de/meisterpruefungen 
 
 

7. Gebühren 

 

Prüfungsgebühren: 
Fachmann/-frau für kaufmännische Betriebsführung 200,- Euro  
Ausbildereignungsprüfung nach AEVO 200,- Euro  
Betriebswirt der Handwerksordnung 550,- Euro  
Gebäudeenergieberater der Handwerksordnung 250,- Euro 
 
 
 
8.  Rechnungsanschrift für Prüfungsgebühren  

(bitte ggf. zusätzlich mit Firmenstempel versehen) 
 
 
 

 
Name, Vorname oder Firma                                                                                                                                

 
 

   
Straße und Hausnummer  PLZ und Ort 

 

 
 Schuldübernahmeerklärung liegt vor (d.h. die Kosten werden von Ihrem Arbeitgeber übernommen) 

 

 
12. Rücktritt von der Prüfung 
 
Sie können bis vor Beginn der Prüfung per Mail (pruefungswesen@hwk.de) zurücktreten. Hierfür wird eine 
Rücktrittsgebühr nach unserer Gebührenordnung erhoben und die Gebühr für die stornierte Prüfung 
zurückerstattet. Im Krankheitsfall entfällt die Rücktrittsgebühr, wenn uns innerhalb von drei Werktagen 
nach Krankmeldung ein ärztliches Attest über den Prüfungszeitraum vorgelegt wird.  
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Im Rücktrittsfalle vor Prüfungsantritt gilt dieser Teil der Prüfung als nicht ablegt. Erfolgt der Rücktritt nach 

Beginn der Prüfung, gilt dieser Teil der Prüfung als „nicht bestanden“. Dies gilt auch, bei nicht oder nicht 

rechtzeitigem Erscheinen (siehe Fortbildungsprüfungsverordnung). 

 
 
13.  Datenschutz  
 

Die Daten des Antragsformulars werden unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen erfasst, 
elektronisch verarbeitet und gespeichert.  
Mit der Abgabe der Anmeldung zur Meisterprüfung erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine 
Anschrift und meine Berufsbezeichnung an Dritte, die ein berechtigtes Interesse nachweisen, 
weitergegeben und veröffentlicht werden können, sofern dies nicht von mir ausdrücklich untersagt wird. 
 

 
 

 
Ich versichere, dass alle in diesem Antrag gemachten Angaben richtig und vollständig sind. 
Mit den im Antrag getroffenen Regelungen sowie Teilnahme- und Zulassungsbedingungen  
erkläre ich mich einverstanden. Von dem auf der nächsten Seite wiedergegebenen Auszug aus den 
Prüfungsordnungen, der Gebührenordnung, der beigefügten Gebühren-Information und dem Anhang 
Datenschutz habe ich Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
.......................................................................................................... .......................................................................................................... 
Ort/Datum Unterschrift 

 

 
 

 

 

 

Wichtige Information zum Aufstiegs-BAföG:  

Mit dem Zulassungsbescheid erhalten Sie von uns das ausgefüllte Formblatt Z, das Sie beim zuständigen 
Förderamt der Länder einreichen (eine aktuelle Liste finden Sie unter www.aufstiegs-bafoeg.de.)  

 
Erhalten Sie innerhalb von zwei Wochen keinen Zulassungsbescheid, melden Sie sich unverzüglich 
telefonisch bei uns.  
Teilen Sie uns Änderungen der Anschrift bzw. Kontaktdaten unverzüglich schriftlich mit!  
 
Kontakt:  
Telefon: 06131 9992-492, E-Mail: pruefungswesen@hwk.de  
Informationen finden Sie unter www.hwk.de/meisterpruefungen.  
 

Ihr Fachbereich Prüfungswesen 


